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1. Allgemeines  

Das Archiv der Universität Osnabrück ist im Niedersächsischen Landesarchiv - Standort Osnabrück un-

tergebracht und hat die Aufgabe, die Geschichte der Universität zu dokumentieren und zur Wahrung ihrer 

Rechte beizutragen. 

Das Universitätsarchiv ist gemäß § 7 Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) dafür zuständig, aus dem 

Schriftgut der Universität Osnabrück das Archivgut zu ermitteln, zu übernehmen, zu verwahren, zu er-

schließen und nutzbar zu machen. 

Unter Schriftgut sind Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, 

Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektroni-

schen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden 

Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind, zu 

verstehen. 

Archivgut ist nach § 2 Abs. 2 NArchG das Schriftgut, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffent-

licher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater Interessen oder für die Forschung ist. 

Die folgenden Richtlinien enthalten Grundsätze für die Aufbewahrung, Aussonderung, Archivierung und 

Vernichtung des Schriftguts. Sie sollen helfen, den Aufwand bei der Aufbewahrung des Schriftguts ge-

ring zu halten und seine Archivierung nach dem NArchG sicherzustellen. 

2. Anbietungspflicht und Aufbewahrungsfristen 

Das in der Verwaltung der Universität Osnabrück entstehende Schriftgut ist Eigentum der Universität. 

Alle Einrichtungen der Universität müssen nach § 7 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 1 

NArchG sämtliches Schriftgut, dessen Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder das aus sonstigen Gründen 

ausgesondert werden soll, dem Universitätsarchiv anbieten.1 

Alle Einrichtungen der Universität sind verpflichtet, ein Exemplar der von ihnen herausgegebenen Bro-

schüren, Plakate und Flugblätter ohne besondere Aufforderung dem Universitätsarchiv anzubieten. 

Um eine langfristige Archivierung zu ermöglichen, ist bei der Einführung von rein elektronischen An-

wendungen in der Verwaltung das Universitätsarchiv einzubeziehen. Für bereits bestehende Anwendun-

gen muss die Möglichkeit der Archivierung gewährleistet werden. 

Die Aufbewahrungsfrist von Schriftgut gibt den Zeitraum an, für den es bei der aktenführenden Stelle 

auch nach seiner Schließung aufzubewahren ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt, soweit nichts anderes 

bestimmt wurde, mit dem ersten Januar des auf die Schließung folgenden Kalenderjahres, bei  Prüfungs-

akten demnach mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der oder dem Studierenden das endgültige 

Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wurde.  

Gemäß der Niedersächsischen Aktenordnung (Nds. AktO) gilt für das Schriftgut der Universität grund-

sätzlich eine Aufbewahrungsfrist von 15 Jahren (siehe Anlage 1.1). Für einige Schriftgutarten, insbe-

sondere für Prüfungsunterlagen gelten abweichende, nachfolgend aufgeführte Aufbewahrungsfristen. Un-

berührt bleiben gesetzliche und durch andere Rechtsvorschriften bestimmte Aufbewahrungsfristen. Insbe-

sondere für Beamtenpersonalakten sowie für Unterlagen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-

sen gelten besondere Aufbewahrungsbestimmungen. 

                                                           

1 Von der gesetzlichen Anbietungspflicht ausgenommen sind persönliche Nachlässe, Sammlungen, Unterlagen 

zu Forschungsprojekten u.ä. von Professorinnen und Professoren sowie anderer Universitätsangehöriger aus 

dem Bereich von Forschung und Lehre. Im Sinne einer ganzheitlichen Überlieferung bittet das Universitäts-

archiv auch um die Anbietung solcher Unterlagen. Die Archivierung wird in diesem Fall in Einzelvereinba-

rungen mit dem Universitätsarchiv geregelt. Dagegen unterliegt das Schriftgut aus der Verwaltungstätigkeit 

der Institute und Professuren der gesetzlichen Anbietungspflicht. 
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Abweichende Aufbewahrungsfristen: 

Zeitraum Schriftgutart 

50 Jahre Entwürfe von oder Zensurenlisten zu Prüfungs-, Abschluss- oder Abgangszeugnissen 

von Bachelor- und Masterprüfungen mit den für eine Neuausfertigung erforderlichen 

Angaben sowie entsprechende Listen über nicht bestandene Prüfungen2 

5 Jahre Alle Prüfungsunterlagen zu den alten Studiengängen (Diplom- oder Magisterprüfun-

gen), wie: 

 Schriftliche und materielle Prüfungsarbeiten inkl. der darauf bezogenen Gutach-

ten sowie Niederschriften mündlicher Prüfungen (Klausuren, Hausarbeiten, 

Projektarbeiten, künstlerische Werke, Protokolle etc.)3 

 Abschlussarbeiten  

 Einzelfallbezogene Prüfungsunterlagen (z. B. Atteste, Anerkennungsunterlagen, 

Antrag auf/Zulassung zur Diplom- oder Magisterarbeit,, Bescheide, Gutachten  

Protokolle der Prüfungsausschüsse 

Studierendenakten) 

Unterlagen zu Dienstreisen, Erkrankungen, Beihilfen, Reise- und Umzugskostenver-

gütung, Erholungsurlaub 

Unterlagen zur Praktikumsverwaltung im Bereich der Lehrerbildung 

Unterlagen zur Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Stu-

dienbewerber 

Unterlagen zu Veranstaltungen des Kompetenzzentrums für Lehrerfortbildung 

Lehrauftragsakten 

3 Jahre Alle Prüfungsunterlagen zu den neuen Studiengängen (Bachelor- und Masterprüfun-

gen)4, wie: 

 Schriftliche und materielle Prüfungsarbeiten inkl. der darauf bezogenen Gutach-

ten sowie Niederschriften mündlicher Prüfungen (Klausuren, Hausarbeiten, 

Projektarbeiten, künstlerische Werke, Protokolle etc.) 5 

 Abschlussarbeiten  

 Einzelfallbezogene Prüfungsunterlagen (z. B. Atteste, Anerkennungsunterlagen, 

Antrag auf/Zulassung zur Bachelor-/Master-Arbeit, Bescheide, Gutachten von 

Bachelor- und Masterarbeiten) 

                                                           

2  Gemäß RdErl. d. MWK v. 30.4.2013 „Aufbewahrungsfristen für Prüfungsunterlagen von Bachelor- und Mas-

terprüfungen“ (Nds. MBl. 2013 Nr. 16, S. 329), siehe Anlage 1.2. 

3  Werden etwaige Rechtsmittel eingelegt, gilt die Prüfung erst dann als abgeschlossen, wenn das Rechtsmittel-

verfahren abgeschlossen ist. Somit beginnt die Aufbewahrungsfrist erst dann. In diesem Fall wird empfohlen, 

die schriftlichen oder materiellen Prüfungsarbeiten bzw. Niederschriften der Einzelakte hinzuzufügen und de-

ren Aufbewahrungsfrist anzuwenden. 

4  Gemäß RdErl. d. MWK v. 30.4.2013 „Aufbewahrungsfristen für Prüfungsunterlagen von Bachelor- und Mas-

terprüfungen“ (Nds. MBl. 2013 Nr. 16, S.329), siehe Anlage 1.2. 

5  Werden etwaige Rechtsmittel eingelegt, gilt die Prüfung erst dann als abgeschlossen, wenn das Rechtsmittel-

verfahren abgeschlossen ist. Somit beginnt die Aufbewahrungsfrist erst dann. In diesem Fall wird empfohlen, 

die schriftlichen oder materiellen Prüfungsarbeiten bzw. Niederschriften der Einzelakte hinzuzufügen und de-

ren Aufbewahrungsfrist anzuwenden. 
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Zeitraum Schriftgutart 

1 Jahr Unterlagen zu Studienplatzbewerbungen (wenn kein Studium an der Universität be-

gonnen wurde) 

Unterlagen mit unwesentlichem Inhalt, der nur für einen kürzeren Zeitraum von Inte-

resse ist (Weglegesachen) 

Tageskopien 

Rundschreiben anderer Stellen 

3. Aussonderung 

Schriftgut sollte in regelmäßigen Abständen ausgesondert und dem Universitätsarchiv angeboten werden, 

auch um die von den Stellen zu verwahrende Aktenmenge überschaubar zu halten. Gemäß § 3 Abs. 1 

Satz 3 NArchG ist sämtliches Schriftgut spätestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung 

dem Universitätsarchiv anzubieten. 

Das Schriftgut ist im Originalzustand anzubieten, d.h. es ist vollständig in den ursprünglichen Aktenord-

nern und Behältnissen, mit älteren Titeln, Aufschriften, Aktenzeichen u.ä. zu belassen. 

Auf Anforderung des Universitätsarchivs muss die abgebende Stelle zusätzlich eine Abgabeliste erstellen, 

die zu jeder Akte laufende Nummer, Aktenzeichen, Aktentitel, Laufzeit und Aufbewahrungsfrist nennt 

(siehe Anlage 1.2). 

4. Bewertung 

In Absprache mit der abgebenden Stelle ermittelt das Universitätsarchiv aus dem angebotenen Schriftgut 

diejenigen Unterlagen, denen zum Zweck der Rechtssicherung oder der historischen Forschung ein blei-

bender Wert zukommt. Die Auswahl der archivwürdigen Unterlagen fällt ausschließlich in die Kompe-

tenz des Universitätsarchivs. 

Nicht archivwürdiges Schriftgut ist auf Anordnung des Universitätsarchivs zu vernichten. Zur Vereinfa-

chung des Verfahrens kann das Archiv einzelnen Stellen der Universität vorab unbefristete Vernichtungs-

genehmigungen erteilen, die eine automatische Vernichtung bestimmter Schriftgutarten erlauben. 

Für die sachgerechte Überführung des als archivwürdig bewerteten Schriftguts in das Universitätsarchiv 

ist die abgebende Stelle zuständig.  

Sofern das zur Übernahme angebotene Schriftgut länger als 30 Jahre aufbewahrt werden muss (beispiel-

weise die Entwürfe von oder Zensurenlisten zu Prüfungs-, Abschluss- oder Abgangszeugnissen), wahrt 

das Universitätsarchiv die Frist, in dem es dem Schriftgut bleibendem Wert nach § 2 Abs. 2 NArchG zu-

erkennt und es als Archivgut übernimmt. Falls das Universitätsarchiv dem Schriftgut keinen bleibenden 

Wert zuerkennt, bleibt das Schriftgut bei der abgebenden Stelle. Diese stellt sicher, dass das Schriftgut 

erst nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet wird.  

5. Vernichten von Schriftgut 

Schriftgut, auf dessen Übernahme das Universitätsarchiv von vornherein verzichtet hat oder das vom 

Universitätsarchiv zur Vernichtung freigegeben worden ist, ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften 

insbesondere unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu vernichten. 

Eine selbstständige Vernichtung anderer dienstlicher Unterlagen gleich welcher Art ohne Beteili-

gung des Universitätsarchivs ist untersagt. 
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6. Benutzung von Archivgut  

Das übernommene Schriftgut wird vom Universitätsarchiv inhaltlich erschlossen und konservatorisch 

aufbereitet. In den ersten 30 Jahren nach Schließung eines Vorgangs ist das Schriftgut außer dem Univer-

sitätsarchiv nur der abgebenden Stelle zugänglich bzw. kann durch Dritte nur nach einer vom Archiv ge-

mäß § 5 Abs. 5 NArchG genehmigten Schutzfristverkürzung eingesehen werden. 

Für personenbezogenes Schriftgut gelten im Übrigen die Schutzfristen gemäß § 5 Abs. 2  Satz 4 NArchG. 

 

 

Die Einrichtungen der Universität werden gebeten, sich bei Rückfragen und zur Vorbereitung der Akten-

aussonderung an das Universitätsarchiv zu wenden  

(https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/universitaetsarchiv.html).  
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Anlage 1.1 

 



 8 

 



 9 

 



 10 

 



 11 

 

  



 12 

Anlage 1.2 
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Anlage 1.3 

 

 

 

 

Abgebende

Behörde: Datum

Inhalt 

(Stichworte)

Lfd. Nr. OE/Dezernat Aktenzeichen Aktentitel

Band-

Nummer

Begonnen 

am

Geschlossen 

am

Archivgut 

(ja/nein)

Aufzube-

wahren bis

1 203 12332-132123

Beispiel Beispiel Beispiel 

Beispiel 1 1000 2000

2 101 Test-AKZ Test-Titel 2 1999 01.01.2005

Erläuterungen

Lfd. Nr. Laufende Nummer innerhalb der Anbietung/Abgabe

OE/Dezernat Organisationseinheit 

Aktenzeichen Aktenzeichen (nicht Geschäftszeichen!)

Aktentitel Angaben zur Beschreibung des Inhalts und des Entstehungszwecks einer Akte

Band-Nummer

Begonnen am nur Jahreszahl, wenn genaue Tagesangaben vorhanden sind in dem Format TT.MM.JJJJ

Geschlossen am nur Jahreszahl, wenn genaue Tagesangaben vorhanden sind in dem Format TT.MM.JJJJ

Archivgut (ja/nein) wird vom Archiv ausgefüllt

Aufzubewahren bis Ende der Aufbewahrungsfrist

Die fett gedruckten Felder sind Pflichtfelder.


